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Weisungen 
über die Teilnahme an der Pèlerinage Militaire International 
in Lourdes (FRA)

PMI

vom 01.01.2020

Der Chef der Armee (CdA),

gestützt auf Artikel 10 der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport vom 7. März 2003 (OV-VBS) sowie Artikel 2 der 
Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee vom 18. März 2016 
(Armeeorganisation, AO), 

erlässt folgende Weisungen:

Art. 1 Zweck

Diese Weisungen regeln die Organisation und die Administration für die Teilnahme an der 
Pèlerinage Militaire International (PMI) in Lourdes (FRA).

Art. 2 Geltungsbereich

Diese Weisungen gelten für alle Mitarbeitenden der Gruppe V, für Angehörige der Armee 
sowie für ehemalige Angehörige der Armee.

Art. 3 Koordination

Der Dachverband SGA (Schweizerische Gesellschaft der Armeeseelsorger) und die militä-
rischen Gesellschaften koordinieren die Teilnahme an der PMI nach den Vorgaben des Kdo 
Ausb.

Art. 4 Bewilligung

Die schweizerischen Delegationen beantragen die Teilnahme an der PMI auf dem vorge-
sehenen Portal für Vereins- und Verbandsadministration für Ausserdienstliche Tätigkeiten 
 (VVAdminAT) des Kdo Ausb.
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Art. 5 Finanzielles
1 Die ordentliche Teilnahme für die schweizerische Delegation an der PMI kann pro Jahr mit 
höchstens SFR 7000.– unterstützt werden.
2 Ausserordentliche Anlässe, namentlich die Planungskonferenz der PMI, die alle 20 Jahre 
in der Schweiz durchgeführt wird, können höchstens mit SFR 15’000.– unterstützt werden. 

Art. 6 Sicherstellung der Finanzen
1 Die Finanzen werden durch das Kdo Ausb sichergestellt.
2 Die Beiträge werden ausgerichtet, wenn die Teilnahme an der PMI durch das Kdo Ausb, 
bewilligt worden ist.

Art. 7 Einsatz des Militärspiels

Das Kdo Ausb regelt den Einsatz des Militärspiels des Komp Zen Mil Musik an der PMI. 
Der Einsatz gilt als anrechenbare, besoldete Dienstleistung inkl Erwerbsausfallentschädigung 
(EO).

Art. 8 Einsatz HSO

Der CdA bestimmt jährlich einen HSO für die Teilnahme an der PMI.

Art. 9 Aufsichtsbesuche

Das Kdo Ausb regelt die sporadischen Aufsichtsbesuche an der PMI.

Art. 10 Inkrafttreten 

Diese Weisungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft und sind befristet bis am  
31. Dezember 2024.

CHEF DER ARMEE

Korpskommandant Philippe Rebord

Geht an

Chef Kdo Ausb

Dachverband SGA

z K an

GS VBS

DU CdA
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